
 

 

 

 

 

 

 

Modulhandbuch 

für das Beifach als Tei l  des  

Zwei -Fächer Bachelorstudiengangs  

 

Evangelische Theologie 

 

 

 

 

 

(Stand: 2020) 

 

 

 

 



 2 

A. Übersicht über die Module  

 

Studienteil 

Modul 

(Curriculare 
Standards) 

Modul 

(Modul-
handbuch) 

Titel LP 

Bachelor-
studien- 

gang  

 

1. - 6.  

Semester 

1 BB-1 Gegenstand und Einheit der Theologie 9 

2 BB-2 
Einführung in die Theologie der Religion und 
in die Religionswissenschaft 

9 

3 BB-3 Einführung in die Biblische Theologie 11 

4 BB-4 Einführung in die Kirchengeschichte 10 

5 BB-5 Einführung in Systematische Theologie 11 

6 BB-6 Biblische Theologie: Vertiefung 10 

 

Abkürzungen 

AT 

h 

KG 

LP 

LV 

NT 

P 

PS 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Altes Testament 

Stunden 

Kirchengeschichte 

Leistungspunkt(e) 

Lehrveranstaltung(en) 

Neues Testament 

Pflichtveranstaltung 

Proseminar 

PT 

RW 

S 

ST 

SWS 

Ü 

V 

WP 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Praktische Theologie 

Religionswissenschaft 

Seminar 

Systematische Theologie 

Semesterwochenstunden 

Übung 

Vorlesung 

Wahlpflichtveranstaltung 

 

1. Nachweis fachspezifischer Sprachkenntnisse 

 

Das Studium des Faches „Evangelische Theologie“ als Beifach des Bachelor of Arts erfordert Kennt-

nisse in Latein und Altgriechisch. Die Lateinkenntnisse sind, soweit sie nicht durch das Abiturzeugnis 

oder die Ergänzungsprüfung des Latinums nachgewiesen werden, durch die erfolgreiche Teilnahme 

an einem einsemestrigen separaten Sprachkurs „Latein für Anfänger“ (4 SWS) außerhalb des Studi-

engangs nachzuweisen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit von weiteren als den aufgeführten Nachwei-

sen obliegt dem Prüfungsausschuss. 

Die erforderlichen Griechischkenntnisse sind, soweit sie nicht durch das Abiturzeugnis oder die Er-

gänzungsprüfung des Graecums nachgewiesen werden, durch die erfolgreiche Teilnahme an einem 

einsemestrigen Einführungskurs „Altgriechisch für Anfänger“ (4 SWS) außerhalb des Studiengangs 

nachzuweisen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit von weiteren als den aufgeführten Nachweisen ob-

liegt dem Prüfungsausschuss. 
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I. Wo/ wie können die Sprachen erworben werden? 

 

• Latein 

 WiSe SoSe 

FB 07 – Seminar für 

klassische Philologie 
Latein I Latein II 

FB 07 – Seminar für 

klassische Philologie 
 Latein I 

 

• Griechisch 

 WiSe SoSe 

FB 01 - Ev.-Theol. 

Fakultät 

Altgriechisch I 

Altgriechisch II 

(Ferienkurs) 

 

FB 01 – Ev.-Theol. 

Fakultät 
Altgriechisch I  

FB 01 – Ev.-Theol. 

Fakultät und  

FB 07 – Seminar für 

klassische Philolo-

gie 

Altgriechisch I  

(FB 01) 
 

FB 07 – Seminar für 

klassische Philolo-

gie 

Altgriechisch I  

FB 07 – Seminar für 

klassische Philolo-

gie 

 Altgriechisch I 

 

 

II. Bis wann müssen die Sprachen nachgewiesen werden? 

Sie müssen keine der Sprachen zum Studienbeginn nachweisen, sondern können ggf. alle Sprachen 

während des Studiums nachholen. Sie brauchen die Lateinkenntnisse um das Modul 4, sowie Grie-

chisch-kenntnisse, um das Modul 6 abschließen zu können. 
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 Teilnahmevoraussetzungen: Keine 

 Modulprüfung:  

90-minütige Klausur über den Stoff der Übung BB-1D  

 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Regelmäßige aktive Teilnahme und erfolgreicher Abschluss der Prüfungsleistung. 

 

Gegenstand und Einheit der Theologie 

Kennnummer: 

BB-1 

Workload: 

270 h 

Leistungspunkte: 

9 LP 

Studiensemester: 

1.-2. 

Dauer: 

1-2 Semester 

BB-1  

 

Lehrveranstaltungen: 

 

Verpflich
tunsgrad 

SWS: Leistungs-
punkte: 

BB-1A  

 

 

Ü: Einführung in die Evangelische Theo-
logie (Religion als Beruf)  

P  

2 

 

2 LP 

BB-1B  

 

V: Phänomene und Praktiken christlichen 
Lebens  

P  

2 

 

2 LP 

BB-1C  

 

Ü: Methoden wissenschaftl. Arbeitens  
oder Ü: Anwendungsgebiete (PT) 

P  

2 

 

2 LP 

BB-1D  

 

Ü: Bibelkunde des Alten und Neuen Tes-
taments/Einführung in das biblische Heb-
räisch  

P  

2 

 

3 LP 

Gesamt  :  8 9 LP 
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Einführung in die Theologie der Religion und in die Religionswissenschaft 

Kennnummer: 

BB-2 

Workload: 

270 h 

Leistungspunkte: 

9 LP 

Studiensemester: 

1.-2. 

Dauer: 

1-2 Semester 

BB-2  Lehrveranstaltungen: Verpflich
tunsgrad 

SWS: Leistungs-
punkte: 

BB-2A  V: Weltreligionen und religiöse Ge-
genwartskulturen  

P  

2 

2 LP 

 

BB-2B  PS: Einführung in die Religionswissen-
schaft  

P  

2 

5 LP 

 

BB-2C  Ü: Religionstheologische Themen im 
Kontext der theologischen Fächer  

P  

2 

2 LP 

Gesamt    6 9 LP 

 

 Teilnahmevoraussetzungen: Keine 

 Modulprüfung:  

Eine Hausarbeit im Anschluss an das Proseminar BB-2B, 

oder eine Klausur im zeitlichen Umfang von 120 Minuten über den Stoff der Vorlesung BB-2A 
oder der Übung BB-2C 

oder eine mündliche Prüfung im zeitlichen Umfang von 15 Minuten über den Stoff der Vorlesung 
BB-2A oder der Übung BB-2C. 

 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Regelmäßige aktive Teilnahme und erfolgreicher Abschluss der Prüfungsleistung. 
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Einführung in die Biblische Theologie 

Kennnummer: 

BB-3 

Workload: 

330 h 

Leistungspunkte: 

11 LP 

Studiensemester: 

2.-3. 

Dauer: 

1-2 Semester 

BB-3  

 

 

Lehrveranstaltungen: Verpflich-
tunsgrad 

SWS Leistungs-
punkte: 

BB-3A  V: Einführung in das Alte oder Neue 
Testament  

P 2 2 LP 

BB-3B  V: Geschichte Israels oder Geschichte 
des Urchristentums  

P 2 2 LP 

BB-3C  PS: Exegetische Methoden des Alten 
Testaments  

P 2 5 LP 

BB-3D  Ü: Die Bibel im Kontext der theologi-
schen Fächer  

P 2 2 LP 

Gesamt    8 11 LP 

 Teilnahmevoraussetzungen: Keine 

 Modulprüfung:  

Eine Hausarbeit im Anschluss an das Proseminar BB-3C, 

 

oder eine Klausur im zeitlichen Umfang von 120 Minuten über den Stoff der Vorlesung 
BB-3A oder des Proseminars BB-3C, 

 

oder eine mündliche Prüfung im zeitlichen Umfang von 15 Minuten über den Stoff der 
Vorlesung BB-3A oder des Proseminars BB-3C 

 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Regelmäßige aktive Teilnahme (z.B. Kurzreferat oder Protokoll) und erfolgreicher Ab-
schluss der Studien- und Prüfungsleistungen. 
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Einführung in die Kirchengeschichte 

Kennnummer: 

BB-4 

Workload: 

300 h 

Leistungspunkte: 

10 LP 

Studiensemester: 

3.-5. 

Dauer: 

1-2 Semes-
ter 

BB-4  Lehrveranstaltungen: Verpflich
tunsgrad 

SWS Leistungs-
punkte: 

BB-4A  V: Überblick über die Kirchengeschichte  P 4 3 LP 

BB-4B  PS: Lektüre von Quellentexten zu einer kir-
chengeschichtlichen Epoche  

P 2 5 LP 

BB-4C  Ü: Kirchengeschichtliche Themen im Kontext 
der theologischen Fächer  

P 2 2 LP 

Gesamt    8 10 LP 

 Teilnahmevoraussetzungen:   

Latein für Anfänger 

 Modulprüfung:  

Eine Hausarbeit im Anschluss an das Proseminar BB-4B, 

 

oder eine Klausur im zeitlichen Umfang von 120 Minuten über den Stoff der Vorlesung BB-4A, 

 

oder eine mündliche Prüfung im zeitlichen Umfang von 15 Minuten über den Stoff der Vorlesung 
BB-4A 

 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Regelmäßige aktive Teilnahme und erfolgreicher Abschluss der Studien- und Prüfungsleistun-
gen. 
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Einführung in die Systematische Theologie 

Kennnummer: 

BB-5 

Workload: 

330 h 

Leistungspunkte: 

11 LP 

Studiensemester: 

5.-6. 

Dauer: 

1-2 Semester 

BB-5  Lehrveranstaltungen: Verpflich-
tunsgrad 

SWS Leistungs-
punkte: 

BB-5A  V: Einführung in die Ethik in theologischer 
Perspektive  

P 2 2 LP 

BB-5B  V: Grundfragen der Dogmatik  P 2 2 LP 

BB-5C  PS: Systematisch-Theologische Urteils-
bildung an exemplarischen Themen und 
Texten  

P 2 5 LP 

BB-5D  Ü: Systematisch-Theologische Themen 
im Kontext der theologischen Fächer  

P 2 2 LP 

Gesamt    8 11 LP 

 Teilnahmevoraussetzungen:   

keine 

 Modulprüfung:  

Eine Hausarbeit im Anschluss an das Proseminar BB-5C, 

 

oder eine Klausur im zeitlichen Umfang von 120 Minuten über den Stoff der Vorlesungen 
BB-5A oder BB-5B oder der Übung BB-5D, 

 

oder eine mündliche Prüfung im zeitlichen Umfang von 15 Minuten über den Stoff der 
Vorlesungen BB-5A oder BB-5B oder der Übung BB-5D 

 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Regelmäßige aktive Teilnahme und erfolgreicher Abschluss der Prüfungsleistung. 
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Biblische Theologie: Vertiefung 

Kennnummer: 

BB-6 

Workload: 

300 h 

Leistungspunkte: 

10 LP 

Studiensemester: 

4.-6. 

Dauer: 

3 Semester 

BB-6  Lehrveranstaltungen: Verpflich-
tunsgrad 

SWS Leistungs-
punkte: 

BB-6A  PS: Exegetische Methoden des  

Neuen Testaments  

P 2 5 LP 

BB-6B  S: Theologisch-exegetisches Thema des 
Alten oder Neuen Testaments  

P 2 3 LP 

BB-6D  Ü: Hermeneutik der Bibel  P 2 2 LP 

Gesamt    6 10 LP 

7 Teilnahmevoraussetzungen:   

Altgriechisch für Anfänger 

8 Modulprüfungen:  

Eine Hausarbeit im Anschluss an das Proseminar BB-6A, 

 

oder eine Klausur im zeitlichen Umfang von 120 Minuten über den Stoff des Seminars BB-
6B oder der Übung BB-6D, 

 

oder eine mündliche Prüfung im zeitlichen Umfang von 15 Minuten über den Stoff des Se-
minars BB-6B oder der Übung BB-6D 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Regelmäßige aktive Teilnahme (z.B. Referat oder Protokoll) und erfolgreicher Abschluss 
der Prüfungsleistung. 

10 sonstiges: 

wird in BB-6B das Seminar: Theologisch-exegetisches Thema des Neuen Testaments 
gewählt, so muss vorher das Proseminar BB-6A belegt worden sein. 
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LEHRVERANSTALTUNGEN 

 

Vorlesungsverzeichnis 

Das Vorlesungsverzeichnis der Fakultät gibt es nur in digitaler Form auf der Seite  

https://jogustine.uni-mainz.de 

Im Vorlesungsverzeichnis finden Sie alle Lehrveranstaltungen der Fakultät, also auch die Lehrveran-

staltungen für andere Studiengänge (z.B. Diplom oder Pfarramt). 

 

Sie dürfen auch Lehrveranstaltungen besuchen, die nicht zum Modulangebot gehören! 

 

Anmeldung/ Abmeldung 

Man kann sich nur während der Anmeldephasen zu Lehrveranstaltungen anmelden UND abmel-

den. 

Die Anmeldephasen werden durch Aushang oder auf der Seite http://www.info.jogustine.uni-

mainz.de/127.php rechtzeitig bekanntgegeben. 

An- und Abmeldung erfolgen durch den/die Studierende/n über das Jogustine-Portal. 

 

Wer zu einer Übung, einem Proseminar oder einem Seminar angemeldet ist, aber nicht erscheint, 

nicht regelmäßig teilnimmt, zu häufig fehlt, wird inaktiv gesetzt. D.h. dass die Lehrveranstaltung nicht 

besucht wurde und keine Prüfungsleistung erbracht werden kann.  

 

Sinnvolles Kombinieren der Lehrveranstaltungen 

Bei der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen ist darauf zu achten, dass man die Lehrveranstaltungen, 

die zusammen Gegenstand der Modulprüfung sind, auch in einem Semester besucht.  

Es ist nicht möglich, Teil-Klausuren und Teile von mündlichen Prüfungen zu einzelnen Lehrveranstal-

tungen abzulegen, um im nächsten Semester den fehlenden Teil der Modulprüfung nachzuholen! 

 

Angebotsturnus 

Teilweise werden Lehrveranstaltungen mindestens jährlich angeboten. Eine Liste der jeweiligen Lehr-

veranstaltungen finden Sie in den fachspezifischen Anhängen der Studiengänge.  
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PRÜFUNGEN 

Die Modalitäten zu den Modulprüfungen sind in den jeweiligen fachspezifischen Anhängen geregelt. 

 

Prüfungsanmeldephase 

Im Fach Evangelische Theologie/Evangelische Religionslehre gilt die campusweite Prüfungsanmel-

dephase, die durch Aushang und auf der Seite http://www.info.jogustine.uni-mainz.de bekannt ge-

macht wird.  

 

Falls Sie sich zu einer Prüfung aus einem vergangenen Semester anmelden möchten, zeigen Sie dies 

bitte vorher bei Frau Nennstiel an. Dann wird diese Option für Sie eingerichtet. 

 

Verbindlichkeit 

Eine Prüfungsanmeldung ist verbindlich, daher muss sie mit einer TAN bestätigt werden.  

Nur, wer sich zu einer Prüfung angemeldet hat, kann diese auch ablegen. 

 

Prüfungsformen 

Modulprüfungen sind Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen oder Klausuren.  

Im Studienverlauf muss eine bestimmte Anzahl an Prüfungsformen abgedeckt werden: 

 

B.A. Module 2-6: 

3 Hausarbeiten 

1 Klausur (Modul 1 ist ausgeschlossen) 

1 mündliche Prüfung 

 

Mindestens eine Hausarbeit muss entweder im Anschluss an das Modul BB-3 oder im Anschluss an 

das Modul BB-6 geschrieben werden. 

 

Klausuren 

Für Klausuren bringen die Studierenden Doppelbögen in ausreichender Zahl mit; für die Bibelkunde-

/Hebräischklausur mindestens 3 Doppelbögen. 

Vor der Teilnahme an einer Klausur müssen sich die Studierenden mit einem Lichtbildausweis (Per-

sonalausweis) ausweisen. 

 

Hausarbeiten 

Jeder Hausarbeit ist eine Erklärung beizufügen, dass die Arbeit selbstständig verfasst und keine ande-

ren als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt wurden. Eine Vorlage steht auf 

http://www.ev.theologie.uni-mainz.de/2943.php zum Download bereit.  
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I. Prüfungsversäumnis 

− Prüfung versäumt bzw. eine Hausarbeit nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgeben: 

− Wer am Prüfungstag nicht an der Prüfung teilnehmen kann, muss die Gründe nach § 19 

POLBA unverzüglich schriftlich (auch per E-Mail möglich) dem Prüfungs-

amt/Studienbüro, Jutta Nennstiel, nennstie@uni-mainz.de, anzeigen und glaubhaft ma-

chen.  

− Erfolgen Säumnis oder Rücktritt wegen Krankheit, so muss dies durch ein ärztliches Attest 

(Attestformular)nachgewiesen werden, das unverzüglich dem Prüfungsamt/Studienbüro 

vorzulegen ist. Es muss Zeitpunkt, Art, Umfang und Dauer der Erkrankung sowie deren 

Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigen.  

− Eine einfache Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht nicht aus.  

− Gleiches gilt für einen Antrag auf Fristverlängerung für die Abfassung von Hausarbeiten: Ein 

solcher Antrag kann nur während der Abfassung gestellt werden und nicht nach Ablauf 

der Abfassungsfrist. 

 

II. Fehlversuch 

− Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, wird mit 5.0 bewertet.  

− Jede nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden.  

− Nach dem zweiten Nichtbestehen von Hausarbeiten und Klausuren ist eine mündliche Er-

gänzungsprüfung möglich (siehe fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung). 

− Es ist nicht erforderlich, aber möglich, die Lehrveranstaltung ein zweites Mal zu besuchen. 

 

III. Anmeldung zur Wiederholungsprüfung 

− Nach der Veröffentlichung des Fehlversuchs in Jogustine hat der/die Studierende 6 Monate 

Zeit, um sich zur Wiederholungsprüfung anzumelden. Versäumt er/sie diese Frist, gilt die 

Prüfung ein zweites Mal als nicht bestanden.  

− Die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung erfolgt bei Jutta Nennstiel, Prüfungsverwal-

tung, entweder per E-Mail an nennstie@uni-mainz.de oder persönlich. 

− Nach dem 2. Nichtbestehen haben die Studierenden 6 Monate Zeit, um sich zur mündli-

chen Ergänzungsprüfung anzumelden. Wird dieser Termin versäumt, gilt die Prüfung 

als endgültig nicht bestanden und eine Fortsetzung des Studiums in diesem Fach ist nicht 

mehr möglich. In der mündlichen Ergänzungsprüfung geht es nur um „Bestehen“ (= 4,0) 

oder „Nichtbestehen“ (= 5,0). 

− Eine Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung  einer bestandenen Modulprüfung ist 

nicht möglich.  
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ANSPRECHPARTNERINNEN 

 

Prüfungsverwaltung:      Jutta Nennstiel  

            Sprechzeiten: Mo, Di, Do und Fr jeweils 8-11 Uhr 

            Raum 00-206 

 

Lehrveranstaltungsmanagement    

und 

Studienberatung:       Nike Klostermann 

            Sprechzeiten:  Mo-Di 10-12 Uhr; Mi 12-14Uhr u. n.V. 

            Raum 00-212 

 
 

 

 
 


